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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 21. Februar 
2020 (Az. 1014/2019) der J.A.M. GmbH 
Co. KG die beantragte Baugenehmigung 
für den Dachgeschossausbau mit Errich-
tung von Dachgauben des Gebäudes 
„Am Brixener Hof 7“ (Flurstück 1402, Ge-
markung Regensburg). Gegenstand der 
Baugenehmigung ist der Dachgeschos-
sausbau mit zwei Wohneinheiten und die 
Errichtung von 6 Dachgauben.
Die notwendige denkmalrechtliche Er-
laubnis wird durch die Baugenehmigung 
ersetzt.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 21.02.2020 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Ge-

schäftsstelle dieses Gerichts oder elekt-
ronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Eine Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-

fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können 
die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Oberge-
schoss, Zi. Nr. 3.052) während der allge-
meinen Geschäftszeiten (Montag, Diens-
tag und Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr 
sowie am Donnerstag von 8.00 bis 13.00 
Uhr und von 15.00 bis 17.30 Uhr) einse-
hen. Eine vorherige Terminvereinbarung, 
Telefon 0941/507-1636, wird empfohlen.

Regensburg, 21. Februar 2020
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Flemmig
Baudirektorin

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
BayBO
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, erteilte Herrn Alexander Mathes 
mit Bescheid vom 19. Februar 2020 
(Az. 3226/2018) die beantragte Bauge-
nehmigung für die Nutzungsänderung 
von Fahrradraum zu Büro im Erdge-
schoss, Teilsanierungen und den Ab-
bruch des Werkstattgebäudes auf dem 
Grundstück „Silberne-Fisch-Gasse 4“ in 
Regensburg (Flurstück 578, Gemarkung 
Regensburg). Gegenstand der Bauge-
nehmigung ist die Nutzungsänderung 
von Fahrradraum zu Büro im Erdge-
schoss, Grundrissänderungen innerhalb 
einer Wohnung im 1. Obergeschoss, 
Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen 
zur Sicherung der Rettungswege sowie 
der Abbruch des Werkstattgebäudes im 
Innenhof und Errichtung eines Nebenge-
bäudes für Fahrräder und Müll auf oben 
genanntem Anwesen. Die erforderliche 
sanierungsrechtliche Genehmigung wur-
de erteilt. Die notwendige denkmalrecht-
liche Erlaubnis wurde durch die Bauge-
nehmigung ersetzt.

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 19.02.2020 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg, Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich, zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts oder elekt-
ronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(Stadt Regensburg) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung). Eine Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informa-

tionen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können 
die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Oberge-
schoss, Zi. Nr. 3.052) während der allge-
meinen Geschäftszeiten (Montag, Diens-
tag und Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr 
sowie am Donnerstag von 8.00 bis 13.00 
Uhr und von 15.00 bis 17.30 Uhr) einse-
hen. Eine vorherige Terminvereinbarung, 
Telefon 0941/507-1636, wird empfohlen.

Regensburg, 21. Februar 2020
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Flemmig
Baudirektorin

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
BayBO
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Für den Bereich nördlich und südlich der 
Erschließungsstraße Amselweg, der vom 
Röhrlbergweg in westlicher Richtung 
abzweigt, ist der Umlegungsplan nach § 
66 BauGB am 25.02.2020 unanfechtbar 
geworden. Der Umlegungsplan tritt mit 
dieser Bekanntmachung für die beteilig-
ten Besitzstände der Ordnungsnummern 
1 Teil 1, 1 Teil 2, 1 Teil 3, 1 Teil 5, 2 Teil 1, 
4, 4/1, 5, 6 Teil 1, 6 Teil 2 und 7 in Kraft.

Damit wird gemäß § 72 Abs. 1 BauGB 
für die in diesem Bereich behandelten 
Grundstücke der bisherige Rechtszu-
stand durch den im Umlegungsplan ent-
haltenen neuen Rechtszustand ersetzt.

Die Bekanntmachung der Unanfecht-
barkeit des Umlegungsplans schließt die 
Einweisung der neuen Eigentümer in den 
Besitz der zugeteilten Grundstücke ein. 
Die Berichtigung des Grundbuchs und 
des Liegenschaftskatasters wird durch 
die Stadt Regensburg, Umlegungsstelle, 
gemäß § 74 BauGB veranlasst.

Der in Kraft getretene Umlegungsplan 
kann bis zur Berichtigung des Grund-
buchs während der Dienststunden bei 
der Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
Abteilung Bodenordnung, Bodenverkehr 
und Wertermittlung, auf Zimmer Nummer 
3.056 im Neuen Rathaus, D.-Martin-
Luther-Str. 1, in 93047 Regensburg, von 
jedem eingesehen werden, der ein be-
rechtigtes Interesse darlegt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Bekanntmachung der Un-
anfechtbarkeit des Umlegungsplans kann 
innerhalb eines Monats, gerechnet vom 
Tag nach ihrer ortsüblichen Bekanntma-
chung, Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Regensburg, 
Bauordnungsamt, Abteilung Bodenord-
nung, Bodenverkehr und Wertermittlung, 
im Neuen Rathaus, D.-Martin-Luther-Str. 
1, in 93047 Regensburg, einzulegen. Er 
kann auch elektronisch mit einer qua-

lifizierten elektronischen Signatur nach 
dem Signaturgesetz versehen unter der 
Adresse poststelle@regensburg.de ein-
gelegt werden. 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Ein elektronisch eingelegter Widerspruch 
muss mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nach dem Signaturgesetz 
versehen sein. Eine elektronische Wider-
spruchseinlegung ohne qualifizierte elek-
tronische Signatur ist unzulässig.

Regensburg, den 26.02.2020

STADT REGENSBURG

In Vertretung

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin

Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans (§ 71 BauGB) für 
den Teilabschnitt 3 „Amselweg“

Umlegung „Am Judenfeld 2“
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Für die behandelten Einlagegrundstücke 
in Regensburg mit den Flst.Nrn. 1463/2 
(Teilfläche Hintere Keilbergstraße), 
1689/1, 1691, 1691/1, 1691/2, 1691/3, 
1692, 1693/4 (Teilfläche Keilberger 
Hauptstraße), 1694, 1695, 1696/5, 3644, 
3644/3, 3644/4, 3645, 3645/2, 3645/3, 
3645/4, 3645/5, 3645/6, 3645/7, 3646, 
3646/2, 3646/3, 3646/4, 3647/1 und 
3647/2, je Gmkg. Schwabelweis, ist 
der Umlegungsplan des Teilabschnitts 
„Keilberger Hauptstraße Nord“ nach § 
66 Abs. 1 Satz 2 BauGB am 12. Februar 
2020 unanfechtbar geworden. Der Um-
legungsplan tritt mit dieser Bekanntma-
chung für die beteiligten Besitzstände 
der Ordnungsnummern 1 Teil 1, 2 Teil 1, 
26, 27, 28 Teil 1, 28 Teil 2, 29, 30, 33/2, 
98, 99, 99/1, 100, 100/1, 100/2, 101 Teil 
1, 102, 103, 103/1, 103/2, 104, 104/1 
und 136 in Kraft.

Damit wird gemäß § 72 Abs. 1 BauGB 
für den behandelten Teilbereich des 
Umlegungsgebiets der bisherige Rechts-
zustand durch den im Umlegungsplan 
enthaltenen neuen Rechtszustand 
(Grundstückseinteilung mit Regelung der 
Eigentums- und Rechtsverhältnisse) er-
setzt. Aus dem aus der Umlegungskarte 
und dem Umlegungsverzeichnis mit An-
lagen bestehenden Umlegungsplan geht 
der in Aussicht genommene Neuzustand 
mit allen tatsächlichen und rechtlichen 
Änderungen hervor. Die neuen Grund-

stückszustände mit den im Umlegungs-
plan ausgewiesenen Eigentums- und 
Rechtsverhältnissen werden mit dieser 
Bekanntmachung gültig.

Die Bekanntmachung der Unanfecht-
barkeit des Umlegungsplans schließt die 
Einweisung der neuen Eigentümer in den 
Besitz der zugeteilten Grundstücke ein. 
Die Berichtigung des Grundbuchs und 
des Liegenschaftskatasters wird durch 
die Stadt Regensburg, Umlegungsstelle, 
gemäß § 74 BauGB veranlasst.

Der in Kraft getretene Umlegungsplan für 
den Teilabschnitt „Keilberger Hauptstra-
ße Nord“ des Umlegungsgebiets kann 
bis zur Berichtigung des Grundbuchs 
während der Dienststunden bei der Stadt 
Regensburg, Bauordnungsamt, Abteilung 
Bodenordnung, Bodenverkehr und Wert-
ermittlung, auf Zimmer Nummer 3.064 
im Neuen Rathaus, Minoritenweg 4, in 
93047 Regensburg, von jedem eingese-
hen werden, der ein berechtigtes Interes-
se darlegt. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Bekanntmachung der Un-
anfechtbarkeit des Umlegungsplans kann 
innerhalb eines Monats, gerechnet vom 
Tag nach ihrer ortsüblichen Bekanntma-
chung, bei der Stadt Regensburg, Bau-
ordnungsamt, Abteilung Bodenordnung, 
Bodenverkehr und Wertermittlung im 

Neuen Rathaus, D.-Martin-Luther-Str. 1, 
in 93047 Regensburg, schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch eingelegt wer-
den. Er kann bei der Stadt Regensburg 
auch elektronisch mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur eines nach dem 
Vertrauensdienstegesetz (VDG) zertifizier-
ten Anbieters versehen unter der Adresse 
poststelle@Regensburg.de eingelegt 
werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
 •  Ein elektronisch eingelegter Rechts-

behelf muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur eines nach 
dem Vertrauensdienstegesetz (VDG) 
zertifizierten Anbieters versehen sein. 
Eine elektronische Rechtsbehelfsein-
legung ohne qualifizierte elektronische 
Signatur ist unzulässig.

 •  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen. 

Regensburg, den 26. Februar 2020

STADT REGENSBURG
In Vertretung

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin

Bekanntmachung über die Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans für den sog. Teil-
abschnitt „Keilberger Hauptstraße Nord“ des Umlegungsgebiets (§ 71 Baugesetz-
buch – BauGB)  

Umlegung „Keilberg 2“
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgende Aufträge zu ver-
geben:

1. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
20 A 046 – DIN 18 306 Entwässerungs-
kanalarbeiten, Dr.-Wunderle-Str.

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter www.verga-
be.bayern.de und www.regensburg.de/
vergaben

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOL/A
20 A 047 – Lieferung von Apple Geräten 
für Schulen und für die Verwaltung
20 A 048 – Lieferung von Eizo Monitoren 
für Schulen
20 A 049 – Verlängerung Support von 
DELL Servern

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter www.
regensburg.de/vergaben

Information über beabsichtigte Be-
schränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Vorankündigung
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